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Beschluß
über die Aufhebung einet Rechtsvorschrift 

vom 20. August 1969
1. Die Verordnung vom 25. März 1968 über die Bil

dung und Verwendung des Prämien-, Kultur- und 
Sozialfonds in den Universitäten, Hochschulen, Me
dizinischen Akademien, Fachschulen, wissenschaft
lichen Bibliotheken, wissenschaftlichen Museen und 
sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen des Mi
nisteriums für Hoch- und Fachschulwesen (GBl. II 
S. 271) wird aufgehoben.

2. Dieser Beschluß tritt mit seiner Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 20. August 1969

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

N e u m a n n  
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Anordnung
über die Bildung und Verwendung des Prämien-, 

Kultur- und Sozialfonds an den Universitäten, 
Hochschulen, Ingenieurhochschulen und Fachschulen 

sowie für die Medizinischen Akademien, 
wissenschaftlichen Bibliotheken, wissenschaftlichen 

Museen und sonstigen wissenschaftlichen 
Einrichtungen des Ministeriums für Hoch- 

und Fachschulwesen
vom 20. August 1969

Zur Anerkennung und Stimulierung von Pionier- und 
Spitzenleistungen bei der Durchführung von wissen
schaftlich-technischen Leistungen sowie der Ausbildung, 
Erziehung und Weiterbildung, zur weiteren Entwick
lung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, des effek
tiven Einsatzes der gesellschaftlichen Fonds, zur Förde

rung der kulturellen und sportlichen Betätigung sowie 
zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der Werktätigen des Hoch- und Fachschul
wesens wird in Übereinstimmung mit dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund, Zentralvorstand der 
Gewerkschaft Wissenschaft, folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung gilt für die dem Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen unterstehenden Univer
sitäten, Hochschulen, Ingenieurhochschulen, Medizini
schen Akademien und Fachschulen (nachstehend: Hoeh- 
und Fachschulen genannt) sowie wissenschaftlichen Bi
bliotheken, wissenschaftlichen Museen und sonstigen 
wissenschaftlichen Einrichtungen (nachstehend: wissen
schaftliche Einrichtungen genannt).

(2) Für den Anwendungsbereich des Rahmenkollek
tivvertrages über die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen der volkseigenen Güter gelten die 
Rechtsvorschriften des Vorsitzenden des Rates für land
wirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik.

(3) Für die dem Ministerium für Hoch- und Fach
schulwesen nicht unterstehenden Hoch- und Fachschulen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen können die Lei
ter der zuständigen zentralen Organe in Abstimmung 
mit dem Minister für Hoch- und Fachschulwesen diese 
Anordnung anwenden.
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Bildung des Prämien-, Kultur- und Sozialfunds

(1) In den Hoch- und Fachschulen sowie den wissen
schaftlichen Einrichtungen ist ein einheitlicher Prä
mien-, Kultur- und Sozialfonds zu bilden.

(2) Die Bildung des Prämien-, Kultur- und Sozial
fonds erfolgt in Abhängigkeit von dem in den Haus-


